
Umfang des Versicherungsschutzes
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4. Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung
6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung
8. Beginn des Versicherungsschutzes
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
13. Beitragsregulierung
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
15. Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung
16. Dauer und Ende des Vertrages
17. Wegfall des versicherten Risikos
18. Kündigung nach Beitragsangleichung
19. Kündigung nach Versicherungsfall
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung
 von Rechtsvorschriften
22. Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
23. Vorvertragliche Anzeigepfl ichten des Versicherungsnehmers
24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
26.  Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen
27. Mitversicherte Personen
28. Abtretungsverbot
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
30. Verjährung
31. Zuständiges Gericht
32. Beschwerden
33. Anzuwendendes Recht

Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den 

Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versiche-
rungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund

 gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts

 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.
 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des 

Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverur-
sachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um 
gesetzliche Ansprüche handelt,
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 

Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung 
durchführen zu können;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder 
wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten 
Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungs-
gemäße Vertragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leis-
tung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen
 Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erwei-

tert werden auf die gesetzliche Haftpfl icht privatrechtlichen Inhalts des 
Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschä-
den entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf fi nden dann 
die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3. Versichertes Risiko
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpfl icht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angege-
benen Risiken des Versicherungsnehmers,

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Ri-
siken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspfl ichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die 
der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepfl icht unterliegen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der 
Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziff. 
4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des 
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 
Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den 
Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen.

4. Vorsorgeversicherung
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, 

sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert.
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, nach Aufforderung des 

Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. 
Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen.

 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, ent-
fällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung.

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt 
wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das 
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem 
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht 
verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemesse-
nen Beitrag zu verlangen.

 Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer 
Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, 
entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung 
bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Betrag von 
EUR 500.000 für Personenschäden und EUR 100.000 für Sach-
schäden und – soweit vereinbart – EUR 100.000 für Vermögens-
schäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein geringere 
Versicherungssummen festgesetzt sind.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 
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mer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muß, wenn der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden 
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungs-
summe abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpfl ichtan-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten 
des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der 
Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7. Ausschlüsse
 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich 

etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich 

herbeigeführt haben.
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch ver-

ursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder 
Schädlichkeit
– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpfl ichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpfl icht des Versicherungsnehmers hin-
ausgehen.

7.4 Haftpfl ichtansprüche
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten 

Personen gegen die Mitversicherten,
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-

rungsvertrages,
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertra-

ges.
7.5 Haftpfl ichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mit-
versicherten Personen gehören;

 Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften 
nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 
und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pfl egeeltern und -kinder 
(Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer an-
gelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfä-
hige oder betreute Person ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder 
ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetra-
gene Partnerschaftsgesellschaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:
 Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich 

auch auf Haftpfl ichtansprüche von Angehörigen der dort genannten 
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungs-
nehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch 
verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonde-
ren Verwahrungsvertrages sind.

7.7 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufl iche Tätigkeit des 

Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, 
Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbewegli-
chen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen 
oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungs-
nehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder 
berufl ichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablage-
fl äche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen 
unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufl iche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese Sachen oder 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, 
Führerschein- oder Versicherungspfl icht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepfl icht unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen 

von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpfl ichtfrage, die 

Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistellung 
des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpfl ich-
tungen.

 Berechtigt sind Schadensersatzverpfl ichtungen dann, wenn der Ver-
sicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Aner-
kenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpfl ichtet ist und der 
Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die 
vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgege-
ben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit 
der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

 Ist die Schadensersatzverpfl ichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Scha-
dens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig erschei-
nenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
densersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versi-
cherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im 
Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das 
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpfl ichtanspruch zur 
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt 
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm beson-
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die 
Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist 
der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versiche-

rungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspfl ichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungs-
leistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres auf das 2-fache der vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Ver-
sicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des 
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 

zeitlichem, Zusammenhang oder
– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

 beruhen.
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei 

jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festgelegten 
Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht et-
was anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen 
zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpfl ichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die 
Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpfl ichtansprüche aus einem Versiche-
rungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozess-
kosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser 
Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen 
zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem 
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungs-
summe, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versiche-
rungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom 
Versicherer erstattet.

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift 
der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haft-
pfl ichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles.

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsneh-
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– sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile 
im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; 
dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutz-
vorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

 zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:
 Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 

in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtig-
ten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt 
gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versiche-
rungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mit-
versicherten Personen.

7.8 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer 
hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistun-
gen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden 
Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt 
auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil 
der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschä-
digung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.

 Dieser Ausschluss fi ndet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag 
oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Liefe-
rung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernom-
men haben.

7.9 Haftpfl ichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignis-
sen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversi-
chert.

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf der 
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationa-
len Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch 
dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund 
gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf 
Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in 
Anspruch genommen wird.

  Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, 
die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder an-
derer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basie-
render nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher 
Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versi-
cherungsnehmer geltend gemacht werden könnten.

  Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater 
Haftpfl ichtrisiken.

7.10 (b) Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. 
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpfl ichtrisiken
 oder
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte 

oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten 
oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder 
nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpfl icht).

 Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch 
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Liefe-
rung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung 
von
– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 

herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu 
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

– Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsge-
setz (UmweltHG-Anlagen);

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepfl icht unter-
liegen;

– Abwasseranlagen
 oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen be-

stimmt sind.
7.11 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige 

Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.
7.12 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittel-

barem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strah-
len (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

7.13 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die

– Bestandteile aus GVO enthalten,
–  aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpfl ichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,

(3) Überschwemmungen stehender oder fl ießender Gewässer.
7.15 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermitt-

lung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt 
um Schäden aus
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände-

rung von Daten,
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Na-
mensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Be-
lästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.

7.18 Haftpfl ichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung 
einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt 
für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer 
gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden 
sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes
 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-

gebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung 
gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungs-
nehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag
9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von 

zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.
 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 

Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.
9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 

nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags ein-
treten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpfl ichtet, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht  
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am 

Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.
 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-

schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-

rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspä-
tete Zahlung nicht zu vertreten hat.

 Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist be-
stimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung 
ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach 
den Ziff. 10.4 und 10.5 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Für Verpfändungsvormerkungen, Abtretungserklärungen, Ersatzurkunden 
oder Nachforschungen der Anschrift betragen die Kosten 6,50 EUR. Für 
Rücklaufer im Lastschriftverfahren wird die Gebühr der bezogenen Bank 
berechnet, für jede Mahnung betragen die Kosten 2,00 EUR zuzüglich 
Porto. Bei Rücktritt vom Vertrag wird die Prämie bis zur Beendigung 
des Versicherungsschutzes berechnet. Bei Rücktritt wegen Nichtzahlung 
der ersten oder einmaligen Prämie werden 20 % des Beitrags der er-
sten Versicherungsperiode berechnet. Dem Versicherungsnehmer bleibt 
vorbehalten nachzuweisen, dass dem Versicherer geringere Kosten ent-
standen sind.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung 
kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach 
Ziff. 10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurde.
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10.5 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer da-
nach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der 
Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kün-
digung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versiche-
rungsschutz.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-

lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Ver-
sicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag 
nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig 
Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versiche-
rungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpfl ichtet, wenn er 
vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch 

ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung einer Rate im Verzug ist.

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung 
verlangen.

13. Beitragsregulierung
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und 

welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren 
Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen 
Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind inner-
halb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und 
auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben 
zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer 
eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsun-
terschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden 
trifft. 

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder son-
stiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Verände-
rung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versi-
cherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versiche-
rungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Min-
destbeitrags werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann 
der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen 
waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in 
Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nach-
träglich gemacht, fi ndet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versi-
cherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn 
die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung 
des erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen fi nden auch Anwendung auf Versiche-
rungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit 

durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den 
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

15. Beitragsangleichung
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit 

die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, 
fi ndet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unab-
hängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die 
ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im ver-
gangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller 
zum Betrieb der Allgemeinen Haftpfl ichtversicherung zugelassenen Ver-
sicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert 
hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere,durch 

fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch 
die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für 
die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe 
der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die An-
zahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer 
Verminderung verpfl ichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 
15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung).

 Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit 
der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in 
jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz 
als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach 
Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag 
nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner 
Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letz-
ten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht über-
schreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, ent-
fällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den fol-
genden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrages
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-

schlossen.
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 

Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag 
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres 
gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zuge-
gangen sein.

17. Wegfall des versicherten Risikos
 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so er-

lischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht 
der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung 
dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem 
er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

18. Kündigung nach Beitragsangleichung
 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 

15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, 
kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die 
Beitragserhöhung wirksam werden sollte.

 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das 
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungs-
nehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitrags-
erhöhung zugehen.

 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

19. Kündigung nach Versicherungsfall
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

– vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder
– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versiche-

rungsschutz fallenden Haftpfl ichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.
 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens 

einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung 
der Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam.

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpfl ichtversicherung besteht, an 

einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers 
in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versiche-
rungsverhältnis ergebenden Rechte und Pfl ichten ein.
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 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, ei-
nes Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten 
übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von 

einem Monat,
– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wir-

kung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode
in Schriftform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
 – der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt 

an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis 
erlangt;

 – der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang 
ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats 
von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der 
Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versi-
cherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, 
haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versi-
cherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bishe-
rigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen.

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepfl icht besteht kein Ver-
sicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer beste-
henden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

 Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versiche-
rungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, 
in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt 
nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungs-
recht keinen Gebrauch gemacht hat.

 Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepfl icht nicht 
weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt 
war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass 
von Rechtsvorschriften 

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versiche-
rer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22. Mehrfachversicherung
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versi-

cherungsverträgen versichert ist.
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass 

der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des spä-
ter geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es 
nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehr-
fachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem 
Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepfl ichten des Versicherungsnehmers
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit 
 von Angaben über gefahrerhebliche Umstände
 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 

dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpfl ichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsan-
nahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

 Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers Einfl uss auszuüben, den Vertrag überhaupt 
oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich 
der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst da-
von Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 

Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag 
zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht oder 
unrichtig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der 
Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen hat.

 Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepfl icht Kenntnis erlangt. Der Rücktritt erfolgt durch 
Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder 
unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gemacht hat.

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verlet-
zung der Anzeigepfl icht besteht nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf 

er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig ange-
zeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. 
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht arglistig verletzt hat.

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-

zung einer Anzeigepfl icht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.Das Kündigungsrecht ist 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat 
der Versicherungsnehmer die Pfl ichtverletzung nicht zu vertreten, wer-
den die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos 
in Schriftform kündigen.

 Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 3 zustehenden Rechte 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepfl icht, die 
das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er 
hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf 
nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abge-
ben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepfl ichtverletzung hingewiesen hat.

 Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten 
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

23.4 Anfechtung
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 

anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versi-
cherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf 

Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. 
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beidersei-
tigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden 
geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, 

auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden.
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung 

und Minderung des Schadens sorgen.
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 Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den 
Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche 
und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der 
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die 
nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wich-
tig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke 
übersandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpfl ichtanspruch erho-
ben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Ver-
fahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der 
Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbe-
hörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß 
Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen.

 Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.
25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpfl ichtanspruch ge-

richtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem 
Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des 
Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer 
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte 
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Ver-

trag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kün-
digungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ob-
liegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert 
der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrläs-
siger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat 
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Ob-
liegenheit arglistig verletzt hat.

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Ver-
sicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27. Mitversicherte Person
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpfl ichtansprüche gegen 

andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn 
geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzu-
wenden.

 Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, 
wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht aus-
schließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicher-
ten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

28. Abtretungsverbot
 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne 

Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet wer-
den. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen 

an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensände-
rung des Versicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbe-
betrieb abgeschlossen, fi nden bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwen-
dung.

30. Verjährung
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 

Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer an-
gemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem An-
spruchsteller in Textform zugeht.

31. Zuständiges Gericht
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer be-

stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, 
das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 
seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers.

 Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
oder eine eingetragene Partnergesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung.

32. Bei Beschwerden können Sie sich wenden an:
1. den Vorstand der Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G.,
 Postfach 2163, 29511 Uelzen
2. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
 Postfach 1308, 53003 Bonn
3. den Versicherungsombudsmann,
 Postfach 080632, 10006 Berlin

33. Anzuwendendes Recht
 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das im Vertrag bezeichnete 
Risiko im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden BBR.

1.	 Privathaftpflicht A (Basistarif)
1.1	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

als Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens und nicht 
aus den Gefahren eines Betriebs oder Berufes. Nicht versichert ist 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus

	 (1)	 den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes) einer ver-
antwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art

	 (2)	 oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung.
	 Insbesondere versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers
1.11	 als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht 

über Minderjährige);
1.12	 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen (einschl. der Per-

sonen, die vorübergehend in den Haushalt integriert sind, z. B. Aupair), 
1.13	 als Inhaber
1.131	 einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Wohnungs-

eigentum als Sondereigentümer) – einschließlich Ferienwohnung –;
	 bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Ge-

meinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Ge-
meinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht 
auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum;

1.132	 eines im Inland gelegenen selbstbewohnten Einfamilienhauses,
1.133	 eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferienhauses und eines auf 

Dauer und ohne Unterbrechung fest installierten Wohnwagens
	 sofern sie ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet werden, ein-

schließlich der zugehörigen Garagen und Gärten sowie eines Schre-
bergartens, 

1.134	 eines unbebauten nicht gewerblich genutzten Grundstücks bis zu ei-
ner Gesamtfläche von 2.000 m², 

1.135	 einer Photovoltaikanlage auf der versicherten Immobilie.
	 Nicht versichert sind Schäden im Zusammenhang mit der Einspei-

sung des Solarstroms in ein fremdes Stromnetz.

Zu 1.13
Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht
–	 aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den 

oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, 
Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen),

–	 aus Einwachsungen von Wurzelwerk in die Kanalisation,
–	 aus der Vermietung von nicht mehr als drei einzeln vermieteten 

Wohnräumen; nicht jedoch von Wohnungen, Räumen und Garagen 
zu gewerblichen Zwecken.

	 Werden mehr als drei Räume einzeln vermietet, entfällt die Mitver-
sicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgever-
sicherung (Ziff. 4. AHB);

–	 als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Um-
bauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bau-
summe von 50.000,- EUR je Bauvorhaben.

	 Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. 
Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung 
(Ziff. 4. AHB);

–	 als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung 
bis zum Besitzwechsel bestand;

–	 der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;  
1.14	 als Radfahrer;
1.15	 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd;
1.16	 aus einem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von 

Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, 
nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;

1.17	 als Reiter oder Fahrer bei Benutzung fremder Pferde und Fuhrwerke 
zu privaten Zwecken, soweit nicht Versicherungsschutz über eine Tier-
halterhaftpflicht besteht; 

1.171	 nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tier- oder Fuhrwerks-
halter oder -eigentümer;

1.18	 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren 
und Bienen – nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen 
Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerb-
lichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden; soweit 
nicht Versicherungsschutz über eine Tierhalterhaftpflicht besteht; 

1.19	 aus Schäden durch Gefälligkeitshandlungen.
1.2	 Mitversichert ist
1.21	 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
1.211	 des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners des Versicherungs-

nehmers;
1.212	 ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-

schaft lebenden Kinder und im Haushalt des Versicherungsnehmers 
lebenden Enkelkinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei voll-
jährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer Schul- oder 
sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden (berufliche 
Erstausbildung – Lehre und/oder Studium – nicht Referendarzeit, Fort-
bildungsmaßnahme und dgl.). Bei Ableistung des Grundwehr- oder 
Zivildienstes oder eines freiwilligen sozialen Jahres vor, während oder 
im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. Für volljährige, unverheiratete Kinder besteht Versicherungs-
schutz auch nach der Beendigung der Schul-/Berufsausbildung bei 
unmittelbarer anschließender Arbeitslosigkeit bis zu einem Jahr, höchs-
tens jedoch bis zum vollendeten 27. Lebensjahr. Für Schäden durch 
mitversicherte Kinder unter 7 Jahren wird sich der Versicherer nicht auf 
die Deliktsunfähigkeit berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer 
wünscht und ein anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger 
oder Kaskoversicherer) nicht leistungspflichtig ist; 

1.213	 der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und nicht 
in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch 
Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger Behinderung; 

1.214	 der in häuslicher Gemeinschaft lebenden pflegebedürftigen Angehö-
rigen (vergl. Ziff. 7.5 (1) AHB) ab Pflegestufe 2; 

1.215	 der in häuslicher Gemeinschaft lebenden Eltern und Großeltern des 
Versicherungsnehmers, soweit sie nicht über eine eigene Versiche-
rung verfügen;

1.216	 im Falle ausdrücklicher Vereinbarung der Partner einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, entsprechend Ziff. 1.212 
und 1.213.

	 Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner müssen un-
verheiratet sein. 

	 Der mitversicherte Partner muss in der Police namentlich benannt werden. 
Haftpflichtansprüche der Partner und deren Kinder untereinander sind 
ausgeschlossen. 

	 Die Mitversicherung erlischt mit dem Zeitpunkt, in dem die häusliche 
Lebensgemeinschaft aufgelöst wird;

1.22	 die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers 
beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das 
Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber 
Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen; 

1.23	 die gesetzliche Haftpflicht von Personen, die dem Versicherungsneh-
mer und den mitversicherten Personen bei Notfällen freiwillig Hilfe 
leisten. Ersetzt werden auch Aufwendungen, die dem Helfer durch 
freiwillige Hilfeleistung für die versicherten Personen entstanden sind. 

1.24	 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden bis 100 l/kg Inhalt 
soweit das Gesamtfassungsvermögen aller vorhandenen Behälter 
1.000 l/kg nicht übersteigt.

1.25	 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt;

1.26	 die gesetzliche Haftpflicht
1.261	 aus Schäden bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem 

Jahr nach folgender Besonderen Bedingung:
	 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – auch die gesetz-

Besondere Bedingungen
und Risikobeschreibungen
zur Haftpflichtversicherung (BBR 1)
Basistarif/Premiumtarif/Premium plus Tarif
für Privatpersonen, private Tierhalter, Halter von Wassersportfahrzeugen,
Lehrer, Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst (Ausgabe Oktober 2011)
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miumtarif) oder 25.000,00 € (Premium plus Tarif) je Schadenereignis.
5.	 Flüssigkeitsgastanks zu den in diesem Vertrag versicherten Objekten 

bis zu einem Fassungsvermögen bis 2.500 kg (Premiumtarif) oder bis 
5.000 kg (Premium plus Tarif);

6.	 Heizöltanks zu den in diesem Vertrag versicherten Objekten bis 
zu einem Fassungsvermögen bis 5.000 l (Premiumtarif) oder bis 
10.000 l (Premium plus Tarif);

7.	 der weltweite Auslandsaufenthalt bis zu 3 Jahren;
8.	 Vermietung von Zimmern an Feriengäste bis zu 8 Betten;
9.	 Wind- und Kitesurfen.
10.	 Die Deckungssummenbegrenzung bei der Vorsorgeversicherung entfällt.

Nur im Premium plus Tarif ist mitversichert:
1.	 Die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers in seiner Eigen-

schaft als Beamter, Angestellter oder Arbeiter im öffentlichen Dienst 
bei Ausübung seiner dienstlichen Verrichtung, soweit kein anderer 
Versicherungsschutz besteht;

2.	 Die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Eigentümer 
und Vermieter eines im Inland gelegenen Zweifamilienhauses;

3.	 die Benutzung von Golfwagen;
4.	 die Tätigkeit als Tagesmutter/Babysitter oder Tageseltern, nicht je-

doch im Kindergarten oder Kinderhort;
5.	 erlaubtes Verwenden von Böllern, Mörsern und Schallkanonen.
6.	 Für den Versicherungsnehmer wird Kaution bis zu 30.000,00 € gestellt, 

wenn durch behördliche Anordnung Sicherheitsleistung zu erbringen ist. 
Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Scha-
denersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leis- 
tende Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den 
Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als 
Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter Schaden-
ersatzzahlungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist. 

2.	 Private Tierhaltung A (Basistarif)
2.1	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

als Tierhalter.
2.2	 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
2.21	 des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist;
2.211	 Ansprüche des Tierhüters gegen den Tierhalter gelten als mitversichert;
2.212	 auf mögliche Regressansprüche gegen den Tierhüter verzichtet der 

Versicherer;
2.22	 bei der Hunde- und Pferdehaltung aus Schäden bei vorüberge-

hendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr nach folgender Beson-
deren Bedingung:

	 Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.9 AHB – auch die gesetz-
liche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen.

	 Ausgeschlossen bleiben Versicherungsfälle, die in den USA/US-Territo-
rien und in Kanada geltend gemacht werden sowie Entschädigungen 
mit Strafcharakter, insbesondere punitive und exemplary damages. 

	 Die Leistung des Versicherungsnehmers und des Versicherers erfolgt 
ausschließlich in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, an dem der Gegenwert (laut Umrechnungs-
tabelle) an eine Außenhandelsbank abgeführt ist;

2.23	 bei Pferden aus Flurschäden; 
2.24	 bei der Hundehaltung aus Schäden durch gewollten oder unge-

wollten Deckakt;
2.25	 bei der Pferdehaltung Schäden an geliehenen oder gemieteten Stal-

lungen, Reithallen, Offenställen und Pferdeboxen. Der Selbstbehalt 
bei Pferdeboxen beträgt 150,00 € je Schadenfall;

2.26	 bei der Pferdehaltung Ansprüche der im Versicherungsschein namentlich 
genannten Reitbeteiligung. Die Reitbeteiligung steht einem Tierhüter gleich. 

2.27	 Beitragsfrei mitversichert sind Welpen ab Geburt bis zum vollendeten 
3. Lebensmonat und Fohlen bis zum vollendeten 12. Lebensmonat.

2.3	 Risikobegrenzung
	 Nicht versichert ist
2.3.1	 in der Pferdehaltung die Verwendung von Reit-, Zucht- und Aufzucht-

pferden als Zugpferd oder zum sonstigen Anspannen;
2.3.2	 in der Pferdehaltung Schäden durch gewollten oder ungewollten 

Deckakt
2.3.3	 in der Pferdehaltung Schäden an beim Versicherungsnehmer einge-

stellten Pferden, soweit nicht anders vereinbart 
2.3.4	 bei der Hundehaltung die aktive Teilnahme an Rennen. 
2.3.5	 Nicht versichert sind Rettungs- und Bergungskosten.

Private Tierhaltung B (Premiumtarif)
Zusätzlich zu den Leistungen des Basistarifs ist/sind mitversichert:
1.	 Rettungs- und Bergungskosten für das versicherte Tier;
2.	 bei der Hundehaltung abweichend von Ziffer 7.6 AHB die Beschädi-

gung von Wohnräumen und sonstigen Räumen, die zu privaten Zwe-
cken gemietet wurden. Ausgeschlossen bleiben Schäden wegen 
Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung.

3.	 Bei der Hundehaltung abweichend von Ziff. 7.6 AHB die Beschädi-

liche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen.
	 Ausgeschlossen bleiben Versicherungsfälle, die in den USA/US-Territo-

rien und in Kanada geltend gemacht werden sowie Entschädigungen 
mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.

	 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden 
Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland ge-
legenen Wohnungen und Häusern. 

	 Die Leistung des Versicherungsnehmers und des Versicherers erfolgt 
ausschließlich in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

1.262	 Mitversichert sind Mietsachschäden nach folgender Bedingung:
	 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche 

Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu 
privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden.

	 Ausgeschlossen sind
(1)	 Haftpflichtansprüche wegen

a)	 Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung;
b)	 Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasser-

bereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten;
c)	 Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 

besonders versichern kann;
d)	 Schäden infolge von Schimmelbildung;

(2)	 die unter den Regressverzicht fallenden Rückgriffsansprüche gemäß dem 
Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen.
a)	 Auf Wunsch wird dem Versicherungsnehmer der Wortlaut des 

Feuerregressverzichtsabkommens ausgehändigt.
b)	 Die Höchstersatzleistung des Versicherers entspricht der Höhe 

der vereinbarten Sachschadendeckungssumme. Sie beträgt im 
Höchstfall 150.000,- €.

1.3	 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden, die im Zu-
sammenhang stehen mit dem Besitz oder Führen von Kraftfahrzeugen, 
Motorbooten, mit Hilfsmotor versehenen Fahrzeugen jeder Art, eige-
nen Segelbooten, auch Windsurfern und Surfbrettern, sowie von Luft-
fahrzeugen und Flugmodellen; dazu gehören nicht Flugkörper unter 
5 kg Fluggewicht, die weder durch Treibsätze noch durch Motoren 
angetrieben werden und deren Gebrauch keiner Zulassungspflicht 
unterliegt (s. auch Erläuterungen zu Ziff. 1. - 7. auf der letzten Seite). 

1.31	 Krankenfahrstühle, Aufsitzrasenmäher und Schneeräumgeräte für den 
privaten Gebrauch sind versichert.

1.4	 Für die Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod des 
Versicherungsnehmers gilt außerdem folgende Besondere Bedingung:

	 Für den mitversicherten Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner 
des Versicherungsnehmers und/oder unverheiratete und nicht in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder des Versiche-
rungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz 
im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Bei-
tragsfälligkeitstermin fort.

	 Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden Ehe-
gatten oder eingetragenen Lebenspartner eingelöst, so wird dieser 
Versicherungsnehmer.

Privathaftpflicht B (Premiumtarif/Premium plus Tarif)
Zusätzlich zu den Leistungen des Basistarifs ist mitversichert
1.	 die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schä-

den aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung 
elektronischer Daten im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, 
soweit es sich handelt um

(1)	 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung 
von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren 
und/oder andere Schadenprogramme;

(2)	 Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung 
und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen 
– sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch 
weiterer Datenveränderungen sowie – der Kosten zur Wiederherstel-
lung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekter Speicherung 
nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

(3)	 Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.
1.1	 Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 50.000,00 € (Pre-

miumtarif) oder 100.000,00 € (Premium plus Tarif);
2.	 die Beschädigung und das Abhandenkommen von fremden be-

weglichen Sachen, die zu privaten Zwecken gemietet oder gelie-
hen wurden. Schäden durch das Führen von Kfz und Schäden an 
Leasingfahrzeugen bleiben ausgeschlossen. Der Selbstbehalt beträgt 
250,00 € je Schadenereignis.

2.1	 Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 10.000,00 € je 
Schadenereignis;

3.	 die ehrenamtliche Tätigkeit, soweit kein anderweitiger Versicherungs-
schutz besteht, z. B. über eine Vereinshaftpflichtversicherung;

4.	 der Verlust fremder Schlüssel.
4.1	 Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 15.000,00 € (Pre-
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gung von beweglichen Sachen und Pkw (nicht Leasing-Fahrzeuge), 
die zu privaten Zwecken gemietet oder geliehen wurden. Der Selbst-
behalt beträgt 10 %, mindestens 250,00 €.

3.1	 Der Höchstersatz beträgt 10.000,00 € je Schadenereignis.
4.	 Bei der Hundehaltung Schäden an Figuranten (Scheinverbrechern).
5.	 Bei der Hundehaltung aus Schäden infolge Teilnahme an Rennen sowie 

den Vorbereitungen hierzu (Trainingsläufe). Ausgeschlossen sind Personen-
schäden der teilnehmenden Hundeführer und von teilnehmenden Hunden.

6.	 Bei der Pferdehaltung Schäden am geliehenen oder gemieteten 
Pferdetransportanhänger. Ausgeschlossen bleiben Schäden am 
ziehenden Fahrzeug. Der Selbstbehalt beträgt 20 %, mindestens 
150,00 €. 

7.	 Bei der Pferdehaltung aus Schäden durch gewollten oder unge-
wollten Deckakt.

3.	 Haus- und Grundbesitz
	 Wenn der Versicherungsnehmer auf dem Grundstück einen Betrieb 

unterhält oder einen Beruf ausübt, wird Versicherungsschutz für das 
Haftpflichtrisiko aus dem Haus- und Grundbesitz nur durch eine be-
sondere Betriebs- oder Berufshaftpflichtversicherung gewährt.

3.1	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
als Besitzer, z. B. Eigentümer, Nießbraucher, Pächter, Mieter des im 
Vertrag näher bezeichneten bebauten und/oder unbebauten Grund-
stücks einschließlich der dazu gehörenden Hausgärten (nicht aber 
Bauplätze), Einfahrten und Hofraum sowie der auf ihm angelegten 
Kinderspielplätze. Versichert sind Haftpflichtansprüche infolge Ver-
stoßes gegen die Pflichten, die ihm für das versicherte Grundstück 
obliegen, z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 
Bestreuung der Gehwege bei Winterglätte, Schneeräumen auf Bür-
gersteig und Fahrdamm.

3.2	 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
3.21	 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bau-

arbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch- und Gra-
bearbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von 50.000,- € 
je Bauvorhaben. Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die 
Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsor-
geversicherung (Ziff. 4. AHB);

3.22	 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 
BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

3.23	 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung 
und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für 
Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrich-
tungen erhoben werden.

	 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers 
gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

	 Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrecht-
lichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Ange-
hörigen derselben Dienststelle zugefügt werden;

3.24	 der Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser Eigenschaft;
3.25	 aus Sachschäden durch Abwässer nach folgender Besonderen Be-

dingung:
	 Eingeschlossen sind – teilweise abweichend Ziff. 7.14 AHB – Haft-

pflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer, 
die im Gebäude selbst anfallen (also keine industriellen und gewerb-
lichen Abwässer), und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, 
die durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten.

3.3	 Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Ge-
setzes vom 15.03.1951 gilt außerdem:

3.31	 Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.
3.32	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Woh-

nungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.
3.33	 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwal-

ters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und für 
Zwecke der Gemeinschaft.

	 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.5 AHB in Verbindung 
mit Ziff. 7.4 AHB 
a)	 Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den 

Verwalter;
b)	 Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die 

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer;
c)	 gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern im Interesse 

und für Zwecke der Gemeinschaft.
	 Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und 

Teileigentum.

4.	 Arbeitsmaschinen
	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

aus Besitz und Verwendung von selbstfahrenden, nicht zulassungs-
pflichtigen Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km Stunden-
höchstgeschwindigkeit zu privaten Zwecken wie z. B. Einachser, 

Motorsägen, Universalgeräte, sonstige selbstfahrende Arbeitsmaschi-
nen. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer 
Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen 
Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von Per-
sonen oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom 
Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören.

	 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Fahrer eines Kfz beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen 
Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat. Die 
Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer, 
dem Halter oder Eigentümer bestehen, wenn dieser das Vorliegen der 
Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden annehmen 
durfte oder wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug geführt hat. 

5.	 Wassersportfahrzeuge
5.1	 Versichert ist
	 die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Hal-

ten, Besitz und Gebrauch von Wassersportfahrzeugen zu privaten 
Zwecken, deren Standort im Inland ist.

5.2	 Mitversichert ist
5.21	 die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortlichen Führers 

und der sonst zur Bedienung des Fahrzeuges berechtigten Person;
5.22	 die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskiläufern;
	 und – falls besonders vereinbart –
5.23	 die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von Wassersportfahr-

zeugen.
5.3	 Nicht versichert ist
5.31	 die persönliche Haftpflicht des Wasserskiläufers;
5.32	 die Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an Mo-

torbootrennen oder bei den damit im Zusammenhang stehenden 
Übungsfahrten ereignen;

5.33	 die Haftpflicht wegen Schäden aus vorschriftswidrigem Umgang mit 
brennbaren oder explosiblen Stoffen.

5.4	 Außerdem gilt:
5.41	 Führerscheinklausel

(1)	 Ist für das Führen eines Wassersportfahrzeugs eine behördliche Er-
laubnis erforderlich, bleibt der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, wenn der verantwortliche Führer beim Eintritt des Versi-
cherungsfalles nicht die behördlich vorgeschriebene Erlaubnis besitzt.

(2)	 Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungs-
nehmer bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Erlaubnis beim ver-
antwortlichen Führer ohne Verschulden annehmen durfte oder wenn 
ein unberechtigter Führer das Fahrzeug geführt hat.

5.42	 Kollisionsschäden
	 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Haftpflichtansprü-

che wegen Schäden an Wassersportfahrzeugen sowie sonstigen 
schwimmenden oder festen Gegenständen, die als Folge eines Zu-
sammenstoßes oder navigatorischen Verschuldens eintreten, wenn 
und soweit ein Kaskoversicherer zur Ersatzleistung verpflichtet ist.

5.43	 Auslandsschäden
(1)	 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetz-

liche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen.
	 Ausgeschlossen bleiben Versicherungsfälle, die in den USA/US-Territo-

rien und in Kanada geltend gemacht werden sowie Entschädigungen 
mit Strafcharakter, insbesondere punitive und exemplary damages.

	 Die Leistung des Versicherungsnehmers und des Versicherers erfol-
gen ausschließlich in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, an dem der Gegenwert (laut Umrechnungs-
tabelle) an eine Außenhandelsbank abgeführt ist.

(2)	 Im Falle der vorläufigen Beschlagnahme eines Wassersportfahrzeugs in 
einem ausländischen Hafen ist die etwa erforderliche Sicherheitsleistung 
oder Hinterlegung ausschließlich Sache des Versicherungsnehmers.

5.44	 Gewässerschaden
a)	 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschä-

den wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare 
Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder 
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden)
1.	 durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen 

Stoffen in Gewässer oder durch sonstiges bewusstes Einwir-
ken auf Gewässer. Dies gilt auch, wenn die Einleitung oder 
Einwirkung zur Rettung anderer Rechtsgüter geboten ist;

2.	 durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Auslaufen von Öl 
oder anderen Flüssigkeiten aus Tankverschlüssen, Betankungs-
anlagen oder aus maschinellen Einrichtungen des Schiffes.

b)	 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Scha-
den durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz 
dienenden Gesetzen, Verordnungen an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen 
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herbeigeführt haben.
c)	 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, 

anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) 
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher 
Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Ge-
walt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

6.	 Lehrer
6.1	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
6.11	 angestellter/beamteter Lehrer oder
6.12	 freiberuflicher Lehrer, der allein unterrichtet und keine besonderen Un-

terrichtsräume, Plätze oder Fahrzeuge beim Unterricht benutzt.
6.2	 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
6.21	 aus Erteilung von Experimentalunterricht auch mit radioaktiven Stoffen;
6.22	 aus Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder Klassenrei-

sen sowie Schulausflügen und damit verbundenen Aufenthalten in 
Herbergen und Heimen, auch bei vorübergehendem Auslandsaufent-
halt bis zu einem Jahr.

	 Für die Auslandsdeckung gilt die zur Privathaftpflicht unter Abschnitt 
1.261 aufgeführte Besondere Bedingung;

6.23	 aus der Erteilung von Nachhilfestunden;
6.24	 aus der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist;
6.25	 als Privatperson in dem unter Ziff. 1 beschrieben Umfang
	 und – falls besonders vereinbart –
6.26	 des Ehegatten des Versicherungsnehmers im gleichen Umfang.
6.3	 Nicht versichert ist die Haftpflicht
6.31	 aus Forschungs- oder Gutachtertätigkeit;
6.32	 aus Schäden, die im Zusammenhang stehen mit dem Besitz oder Füh-

ren von Kraftfahrzeugen, Motorbooten, mit Hilfsmotoren versehenen 
Fahrzeugen jeder Art, eigenen Segelbooten, auch Windsurfern und 
Surfbrettern, sowie von Luftfahrzeugen und Flugmodellen; dazu gehören 
nicht Flugkörper unter 5 kg Fluggewicht, die weder durch Treibsätze 
noch durch Motoren angetrieben werden und deren Gebrauch keiner 
Zulassungspflicht unterliegt (s. auch Erläuterungen zu Ziff. 1. - 7.);

6.33	 bei Fahrlehrern aus Schäden aus dem Gebrauch (z. B. Halten, Be-
sitz, Betrieb, Lenken) von Kraftfahrzeugen, gleichgültig, durch wen 
oder zu welchem Zweck das Inbetriebsetzen oder Lenken erfolgt;

6.34	 bei angestellten und beamteten Lehrern
6.341	 wegen Schäden am Eigentum der Schule oder Dienststelle oder an 

von Dritten für den Schulbetrieb zur Verfügung gestellten Sachen;
6.342	 aus Arbeitsunfällen nach folgender Besonderen Bedingung:
	 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, 

bei denen es sich um Dienst- oder Arbeitsunfälle im Betrieb der Schule 
oder Dienststelle gemäß den beamtenrechtlichen Bestimmungen oder 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt;

	 eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht wegen Personenschäden aus 
Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern, Lernenden und Studierenden.

7.	 Öffentlicher Dienst
7.1	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers in 

seiner Eigenschaft als Beamter, Angestellter oder Arbeiter im öffent-
lichen Dienst bei Ausübung seiner dienstlichen Verrichtung in der von 
ihm angezeigten Dienststellung; insbesondere auch die Haftpflicht, 
für die der Versicherungsnehmer vom Dienstherrn im Wege des Rück-
griffs in Anspruch genommen wird.

7.2	 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
7.21	 als Privatperson im Umfang der Ziff. 1.
	 und – falls besonders vereinbart –
7.22	 als Tierhalter und Tierhüter.
7.3	 Nicht versichert ist die Haftpflicht
7.31	 als Tierhalter und Tierhüter (falls nicht ausdrücklich mitversichert);
7.32	 wegen Schäden durch Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge sowie Flug-

modelle;
7.33	 wegen Schäden aus Mitführen und Gebrauch von anderen Schuss-

waffen als Pistolen, Karabinern und Maschinenpistolen;
7.34	 aus der Ausübung technischer Berufstätigkeit (z. B. im Kraftfahrzeug- und 

Nachrichtenwesen, in der Waffenverwaltung oder -betreuung), der Ver-
waltung von Grundstücken, der Führung wirtschaftlicher Betriebe;

7.35	 wegen Schäden an fiskalischem Eigentum;
7.36	 aus Vermögensschäden.
7.4	 Außerdem gilt Folgendes:
7.41	 Für Beamte von Polizei, Bundespolizei und Zoll:
	 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden an fiska-

lischem Eigentum und Verwaltungseigentum bis 150,- EUR je Schaden-
ereignis.

7.42	 Für Pflegepersonal:
	 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
7.421	 aus der Verabfolgung von Injektionen, soweit eine ärztliche Anweisung 

dafür besteht und der Versicherungsnehmer aufgrund seiner Ausbildung 
diese Tätigkeit ausüben darf; beim Fehlen einer ärztlichen Anordnung, 

sofern der Schaden und dessen Höhe hiervon nicht beeinflusst wurde;
7.422	 aus Vermögensschäden gemäß den AHB.

Zu 1. - 7.
1.	 Klauseln für Kraft-, Wasser- und Luftfahrzeuge
1.1	 Für Versicherungen nach Ziff. 1 gilt:
1.11	 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters 

oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schä-
den, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden.

1.12	 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht 
werden durch den Gebrauch von

1.121	 Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen.
1.122	 Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote (auch 

Windsurfbretter) und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit 
Motoren – auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen;

1.123	 ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen.
1.2	 Für alle anderen Versicherungen gilt:
1.21	 für Kraft- und Wasserfahrzeuge
1.211	 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-

rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder 
Kraftfahrzeuganhängers verursachen.

1.212	 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs ver-
ursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahr-
zeugs in Anspruch genommen werden (Ausnahme: Ziff. 5).

1.213	 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten.

1.214	 Eine Tätigkeit der in Ziff. 1.21 und 1.22 genannten Personen an 
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist 
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Per-
sonen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug 
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

1.22	 Für Luftfahrzeuge
1.221	 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-

rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verur-
sachen oder für sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges in 
Anspruch genommen werden.

1.222	 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten.

1.223	 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus
a)	 der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 

Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile 
ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in 
Luftfahrzeuge bestimmt waren,

b)	 Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, 
Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen, 
und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen be-
förderten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden 
durch Luftfahrzeuge.

2.	 Außerdem gilt:
2.1	 Nicht versichert und besonders zu versichern ist, was nicht nach 

dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach den 
Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen mitversichert ist, 
insbesondere die Haftpflicht

2.11	 aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf noch 
sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen sind;

2.12	 aus Halten oder Besitz, ferner aus Anlass von Inbetriebsetzen oder 
Lenken von Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen, gleichgültig, durch 
wen, aus welchem Anlass oder zu welchem Zweck das Inbetriebset-
zen oder Lenken erfolgt.

2.2	 Nicht versichert wird die Haftpflicht
	 aus vorschriftswidrigem Umfang mit brennbaren oder explosiven Stoffen.
3.	 Hinweise:
3.1	 Über den Umfang der Sachschadendeckung vergleiche Ziff. 7. AHB. 

Auf den Ausschluss der Schäden an fremden Sachen – auch an Kom-
missionsware – nach Ziff. 7.6 AHB wird besonders hingewiesen.

3.2	 Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Schadenereignisse eines 
Versicherungsjahres ist auf das Doppelte der vereinbarten Deckungs-
summen begrenzt.

3.3	 Hinsichtlich des Versicherungsschutzes für Gewässerschäden wird 
auf die Besonderen Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht 
aus Gewässerschäden verwiesen. Versicherungsschutz für die Haft-
pflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschäd-
lichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe wird 
nur durch eine besondere Versicherung gewährt.

Uelzener Allgemeine Vers.-Ges. a.G.	 BBR 1 – 1011	 Seite 4 von 4



Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das im Vertrag bezeichnete 
Risiko im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftplichtversicherung (AHB) und der nachstehenden BBR.

1. Betriebe jeder Art
1.1 Versichert ist
 die gesetzliche Haftplicht des Versicherungsnehmers aus seinen 

sich aus der Betriebsbeschreibung ergebenden Eigenschaften, 
Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten (versichertes Risiko).

1.2 Mitversichert ist
1.21 die gesetzliche Haftplicht
1.211 des Versicherungsnehmers
1.2111 als Eigentümer, Mieter, Pächter, Nutznießer von ausschließlich für 

den versicherten Betrieb oder für Wohnzwecke des Versicherungs-
nehmers und seiner Betriebsangehörigen benutzten Grundstücke, 
Gebäude oder Räumlichkeiten.

 Versichert sind hierbei Schäden infolge Verstoßes gegen die Plich-
ten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigen-
schaften obliegen, z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, 
Reinigung, Bestreuung der Gehwege bei Winterglätte, Schneeräu-
men auf Bürgersteig und Fahrdamm. Hinsichtlich der versicherten 
Grundstücke, Gebäude oder Räumlichkeiten ist auch mitversichert 
die gesetzliche Haftplicht

1.2112 als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, 
Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer 
veranschlagten Bausumme von 50.000,- EUR, bei Pferde- und land-
wirtschaftlichen Betrieben von 100.000,00 EUR je Bauvorhaben. 
Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversicherung. 
Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung 
(Ziff. 4. AHB). Auf die Frist zur Anzeige nach Ziff. 4.1 AHB wird 
besonders hingewiesen.

1.2113 als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versiche-
rung bis zum Besitzwechsel bestand;

1.212 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Per-
sonen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung 
dieser Verrichtungen erhoben werden.

 Ausgeschlossen sind Haftplichtansprüche aus Personenschäden, 
bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungs-
nehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

 Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrecht-
lichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes An-
gehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

1.213 der Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser Eigenschaft;
1.214 aus Sachschäden durch häusliche Abwässer nach folgender Be-

sonderen Bedingung:
 Eingeschlossen sind – in teilweiser Abweichung von Ziffer 7.14 AHB 

– Haftplichtansprüche wegen Schäden durch Abwässer, soweit es 
sich nicht handelt um
– Abwässer aus Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers,
– Einbringen oder Einleiten von Abwässern – direkt oder indirekt 

– in ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, 
durch den Versicherungsnehmer,

– Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, In-
standhaltung oder Wartung von Abwasseranlagen oder Tei-
len, die ersichtlich für Abwasseranlagen bestimmt sind.

 Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungs-
leitungen durch Verschmutzungen oder Verstopfungen.

 Ausgeschlossen sind Haftplichtansprüche wegen Schäden 
aus Besitz und Verwendung von Tankanlagen zur Lagerung von 
Treibstoffen und Heizöl über 10.000 l Fassungsvermögen. Wei-
tergehender Versicherungsschutz ist besonders zu beantragen.

1.215 des Versicherungsnehmers
1.2151 aus dem Besitz von Kränen und Winden; ohne Einschluss von Be- 

und Entladeschäden;

1.2152 aus dem Besitz und der Verwendung von Seil-, Schwebe- und Feld-
bahnen innerhalb des Betriebsgrundstückes oder der jeweiligen 
Betriebsstelle.

1.22 die persönliche gesetzliche Haftplicht
1.221 des gesetzlichen Vertreters des Versicherungsnehmers und solcher 

Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Be-
triebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft;

1.222 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Aus-
führung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungsneh-
mer verursachen.

 Ausgeschlossen sind Haftplichtansprüche aus Personenschäden, 
bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungs-
nehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

 Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrecht-
lichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes An-
gehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

2. Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gilt über Ziff. 1 hinaus:
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftplicht des Versicherungsnehmers
2.1 bei Tierhaltung
2.11 aus dem Halten, Hüten oder Verwenden von
2.111 Nutztieren (auch Zuchttieren nur für eigene Zwecke) – ausgenom-

men Einhufer (s. jedoch Ziff. 4.2) – im versicherten Betrieb;
2.112 sonstigen Tieren bei Normalbetrieben mit Ausnahme von Pferden. 
 und – falls besonders vereinbart –
2.12 aus dem Halten von Hunden;
2.13 aus dem Halten von Zuchttieren zum Belegen fremder Tiere. Hier-

bei ist mitversichert die gesetzliche Haftplicht aus Schäden durch 
gewollten oder ungewollten Deckakt;

2.14 aus dem Halten von Zuchtstuten und sonstigen Einhufern einschließ-
lich Flurschäden;

2.15 nicht versichert sind Schäden am Zaum- und Sattelzeug sowie son-
stigem Zubehör für Nutzung und Plege;

2.16 aus dem Betrieb oder Pferdepension oder -unterstellung einschließ-
lich gewerbsmäßiger Tierhütung.

2.17 Schäden an eingestellten Pferden.
2.2 Bei sonstigen Risiken
2.21 aus dem direkten Verkauf selbst erzeugter Produkte an den Endver-

braucher (Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr)
 und – falls besonders vereinbart –
2.22 aus Aberntung durch Verbraucher in Obstbaubetrieben sowie bei 

Verkauf auf Wochenmärkten;
2.23 aus verpachteten Wirtschaftslächen;
2.3 aus Nebenbetrieben, die dem versicherten Betrieb dienen und der 

Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zugeteilt sind,
 und – falls besonders vereinbart –
2.31 aus Pferdeverleih, Kutschfahrten mit oder ohne Gestellung eines 

Fahrers, Lohn- und Milchfuhren sowie Holzrücken.
2.4 Ausgeschlossen bleiben Schäden durch Umwelteinwirkungen über 

Ziffer 1.214 hinaus (hierfür ist eine Umwelt-Haftplichtversicherung 
besonders zu beantragen).

3. Für folgende Betriebe gilt über Ziff. 1 hinaus:
3.1 Tierheime
3.11 mitversichert ist die Haftplicht
3.111 als Tierhalter, der im Tierheim untergebrachten Tiere, falls beson-

ders vereinbart;
3.112 einer Tierheimjugendgruppe bei Tätigkeiten für das Tierheim; 
3.113 von dritten Personen beim Ausführen von Hunden des Heims;
3.114 bei vorübergehender Unterbringung eines Tieres zur Probe in einer Ple-

gestelle – Sachschäden in der Plegestelle sind begrenzt auf 5.000,00 
EUR, die Selbstbeteiligung beträgt 350,00 EUR - ausgeschlossen sind 
Personenschäden, der in den Plegestellen lebenden Personen; 

3.115 bei Rettung von Auslandshunden beginnt der Versicherungsschutz 
an der Grenze zu Deutschland bzw. bei Übergabe auf einem deut-
schen Flughafen.

Besondere Bedingungenund Risikobeschreibungenzur Haftplichtversicherung (BBR 2)
Betriebe, land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, Tierheime, Hunde- undKatzenpensionen, Tiersitter (Ausgabe März 2011)
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Maschineneinsatzes in Gewahrsam hat. Das Risiko der hiermit in 
unmittelbarem Zusammenhang stehenden Beförderung, auch mit 
Kraftfahrzeugen aller Art, ist eingeschlossen.

4.43 (1) Während des Fahrbetriebes beschränkt sich der Versi-
cherungsschutz für Schäden an den benutzten fremden 
Zugmaschinen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und mit 
Kraftfahrzeugen aller Art verbundenen Anhängern und Ar-
beitsgeräten auf solche Schäden, die auf ein Unfallereignis, 
auf Brand oder Explosion zurückzuführen sind. (Unfallschäden 
im Sinne dieser Bestimmungen sind solche Schäden, die auf 
ein unmittelbar von außen her plötzlich mit mechanischer Ge-
walt einwirkendes Ereignis zurückzuführen sind.)

(2) Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden sind keine Unfall-
schäden. (Bremsschäden im Sinne dieser Bestimmung sind 
nur solche Schäden, die unmittelbar durch den Bremsvorgang 
entstehen. Betriebsschäden im Sinne dieser Anschlussklausel 
sind alle Schäden, die durch falsche Bedienung unmittelbar 
an den fremden Zugmaschinen, Anhängern, selbstfahrenden 
Arbeitsgeräten und mit Kraftfahrzeugen verbundenen Arbeits-
maschinen entstanden sind. Reine Bruchschäden sind im Ge-
gensatz zu einem Gewaltbruch solche Schäden, bei denen 
es sich um einen Ermüdungsbruch – Dauerbruch – handelt.)

(3) Beschädigungen, die bei Feld- und ähnlichen Arbeiten durch 
die Bodenbearbeitung, insbesondere durch Steine oder son-
stige Gegenstände auf oder im Boden, entstehen, gelten als 
von der Versicherung ausgeschlossene Betriebsschäden.

(4) Werden durch Brems-, Betriebs- und Bruchschäden Unfälle im 
Sinne von § 3 (1) ausgelöst, so bleiben die Brems-, Betriebs- 
und reinen Bruchschäden auch in diesen Fällen von der Versi-
cherung ausgeschlossen, während die Unfall-(Folge-)Schäden 
gedeckt sind.

4.44 Die Deckungssumme wird auf 5.000,- EUR je Schadenereignis, 
beim Abhandenkommen von Sachen (auch Tieren) auf 500,- EUR 
je Schadenereignis begrenzt.

4.45 (1) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftplichtan-
sprüche wegen Schäden:
a) die im Verschütten oder Abhandenkommen der zur Beför-

derung übernommenen Milch sowie im Abhandenkom-
men und in der Beschädigung der fremden Milchkannen 
bestehen,

b) am Inventar gepachteter Betriebe,
c) an Gegenständen, die im Miteigentum des Versicherungs-

nehmers stehen.
(2) Über den Sachschaden hinausgehende Schadenersatzan-

sprüche, insbesondere für Nutzungsverlust, ferner für zufäl-
ligen Untergang und zufällige Verschlechterung der Sache, 
sowie die Erfüllung von Verträgen sind nicht Gegenstand der 
Versicherung.

und – falls besonders vereinbart – 
4.5 mitversichert ist die gesetzliche Haftplicht des Versicherungsnehmers 
4.51 als Betreiber einer ländlichen Schankwirtschaft (z. B. Hofcafe) ohne 

Beherbergung; 
4.52 aus der Beherbergung von Gästen im Nebenerwerb bis zu 12 Betten;
4.521 mitversichert ist das Abhandenkommen von Sachen (nicht Kfz und 

Pferde) durch Verschulden des Versicherungsnehmers bis zu einer 
Summe von 2.500,00 EUR;

4.522 mitversichert ist die Aufsichtsplicht über beherbergte Kinder (z. B. 
bei Reiterferien).

5. Zu Ziff. 1 bis 3 (Betriebe jeder Art, land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe, Tierheime, Hunde- und Katzenpensionen und Tiersitter)

5.1 Klauseln für Kraft- und Wasserfahrzeuge
5.11 Nicht versichert ist die Haftplicht wegen Schäden, die der Versi-

cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahr-
zeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Kraftfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

5.12 Nicht versichert ist die Haftplicht wegen Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahr-
zeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

5.13 Besteht nach diesen Bestimmungen für den Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten.

5.14 Eine Tätigkeit der in Ziff. 5.11 und 5.12 genannten Personen an 
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger oder Wasserfahrzeug 
ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahr-
zeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

3.2 Hunde- und Katzenpensionen (Haltung fremder Tiere in dafür 
geeigneten Räumen)

3.21 Mitversichert ist das Abhandenkommen eines Pensionstieres durch 
Verschulden der mit der Betreuung beauftragten Personen der Pension. 
Die Entschädigungsleistung ist begrenzt auf 1.000,00 EUR je Tier; 

3.22 mitversichert ist der Schaden am Pensionstier auch durch falsche Füt-
terung. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt auf 1.000,00 EUR 
je Tier.

3.3 Tiersitter
3.31 Mitversichert ist die gewerbsmäßige Beaufsichtigung von bis zu 5 

Tieren (Katze, Hund);
3.32 mitversichert ist die stationäre Beaufsichtigung in dafür geeigneten 

Räumen bis zu zwei Tagen;
3.33 mitversichert ist das Abhandenkommen eines Pensionstieres durch 

Verschulden der mit der Betreuung beauftragten Personen der Pension. 
Die Entschädigungsleistung ist begrenzt auf 1.000,00 EUR je Tier;

3.34 mitversichert ist der Schaden am Pensionstier auch durch falsche Füt-
terung. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt auf 1.000,00 EUR;

3.35 mitversichert ist der Verlust fremder Schlüssel;
3.351 die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 25.000 EUR je 

Schadenereignis.

4. Zu Ziff. 1. Betriebe jeder Art und 2. land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe (gilt nicht für Ziffer 3: Tierheime, Hunde- und Kat-
zenpensionen, Tiersitter) 

4.1 Mitversichert ist die Privat- und Familienhaftplicht des Versiche-
rungsnehmers gem. BBR 1 (Premium Plus Tarif) ab einem Jahresbrut-
tobeitrag in Höhe von 500,00 EUR;

4.2 mitversichert sind Fohlen- und Aufzuchtpferde bei namentlicher Mel-
dung ohne Einschluss des Reitrisikos bis zum vollendeten 3. Lebensjahr; 

4.3 mitversichert sind nicht selbstfahrende Geräte und Maschinen 
sowie nicht zulassungsplichtige Anhänger, Zugmaschinen und 
Raupenschlepper mit nicht mehr als 20 km Stundenhöchstge-
schwindigkeit sowie Maschinen oder Kraftfahrzeuge als stationäre 
Kraftquellen, soweit diese den Zwecken des versicherten Betriebes 
dienen, auch wenn sie gelegentlich verliehen (d. h. unentgeltlich 
überlassen) werden; bei kleinen nicht selbstfahrenden Geräten und 
Maschinen (Sämaschinen, Kartoffelkulturgeräte, Düngerstreuer, 
Kleereiber, Gras- und Getreidemäher, Schrotmühlen, Futter- und 
Häckselschneidemaschinen, Rübenschneider, Saatgutreinigungs- 
und Beizapparate) auch zur Lohnarbeit oder bei Vermietung und 
Verwendung in einem gewerblichen Nebenbetrieb, nicht jedoch in 
einem landwirtschaftlichen Lohnmaschinenbetrieb oder einer land-
wirtschaftlichen Maschinengenossenschaft; selbstfahrende Mähdre-
scher mit nicht mehr als 20 km Stundenhöchstgeschwindigkeit sind 
nur im Einsatz für den versicherten Betrieb mitversichert. 

 Zu Ziff. 4.3
 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer 

Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen 
Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von Per-
sonen oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom 
Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören.

 Der Versicherer ist von der Verplichtung zur Leistung frei, wenn der 
Fahrer eines Kfz beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen 
Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat.

 Die Verplichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungs-
nehmer, dem Halter oder Eigentümer bestehen, wenn dieser das 
Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fahrer ohne Ver-
schulden annehmen durfte oder wenn ein unberechtigter Fahrer das 
Fahrzeug geführt hat.

4.4 Mitversichert sind Gewahrsamschäden nach folgender Besonderen 
Bedingung:

4.41 (1) Der Versicherungsschutz für Gewahrsamschäden wird abwei-
chend von den Ausschlussbestimmungen der Ziff. 7.7 AHB im 
folgenden Umfang gewährt:

(2) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche 
Haftplicht des Versicherungsnehmers für Beschädigung und 
Abhandenkommen von fremden beweglichen Sachen – auch 
Zugmaschinen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, jedoch 
nicht Kraftfahrzeugen anderer Art –, die der Versicherungs-
nehmer gemietet, gepachtet, geliehen hat oder die Gegen-
stand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind, unter der 
Voraussetzung, dass der Versicherungsnehmer für das Scha-
denereignis keinen Versicherungsschutz aus einer evtl. beste-
henden Kraftfahrthaftplichtversicherung beanspruchen kann.

4.42 Der Versicherungsschutz ist davon abhängig, dass der Versiche-
rungsnehmer die Sachen nur kurzfristig, längstens einen Monat, 
zum Gebrauch im eigenen land-/forstwirtschaftlichen Betrieb, 
im Rahmen der Nachbarschaftshilfe oder des überbetrieblichen 
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6. Außerdem gilt:
6.1 Nicht versichert und besonders zu versichern ist, was nicht nach 

der Vertragserklärung ausdrücklich in Versicherung gegeben oder 
nach den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen mit-
versichert ist, insbesondere die Haftplicht aus

6.11 Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf dienen 
noch sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen sind;

6.12 Halten oder Besitz, ferner aus Anlass von Inbetriebsetzen oder Len-
ken von Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen, gleichgültig, durch 
wen, aus welchem Anlass oder zu welchem Zweck das Inbetrieb-
setzen oder Lenken erfolgt;

6.13 Erzeugung und Umgang mit Laser- und Maserstrahlen;
6.14 Abbrennen von Feuerwerken.

6.2 Nicht versichert wird die Haftplicht
 aus vorschriftswidrigem Umgang mit brennbaren oder explosiblen 

Stoffen.

7. Hinweise:
7.1 Über den Umfang der Sachschadendeckung vergleiche Ziff. 7. AHB. 

Auf den Ausschluss der Schäden an fremden Sachen – auch an Kom-
missionsware – nach Ziff. 7.7 AHB wird besonders hingewiesen.

7.2 Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Schadenereignisse eines 
Versicherungsjahres ist auf das Doppelte der vereinbarten Deckungs-
summen begrenzt.
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1 Vereine

1. Versichert Versichert ist die gesetzliche Haftplicht des Versicherungs-
nehmers als Verein, insbesondere

1.1 aus den gewöhnlichen satzungsgemäßen oder sonst sich aus dem 
Vereinszweck ergebenden Veranstaltungen (z. B. Mitgliederver-
sammlungen, Vereinsfestlichkeiten, interne und offene Wettbewerbe);

1.2 im Umfang der Allgemeinen Bestimmungen als Eigentümer, Mieter, 
Pächter, Leasingnehmer, Nutznießer von Grundstücken, Gebäuden 
oder Räumlichkeiten, die ausschließlich den Vereinszwecken dienen 
(z. B. Sport- und Spielplätze);

1.3 bei Reit- und Fahrvereinen
 auch aus der Durchführung von Reit- und Fahrveranstaltungen, Ren-

nen, Turnieren, Wettreiten, Schlepp- und Schnitzeljagden und der 
dazu erforderlichen Übungen.

 Mitversichert ist hierbei die persönliche gesetzliche Haftplicht der 
Mitglieder und sonst beauftragter Personen (z. B. Parcourchefs) aus 
ihrer Beteiligung an solchen vom Verein angeordneten Veranstal-
tungen und Übungen, auch soweit sie als Tierhalter in Anspruch ge-
nommen werden können. 

 Nicht versichert sind Haftplichtansprüche gegen den Verein oder 
die mitversicherten Personen aus Unfällen der Reiter und aus Schäden 
an Pferden (einschließlich Zaum- und Sattelzeug), die an diesen Ver-
anstaltungen und Übungen teilnehmen.

1.31 Fohlen- und Aufzuchtpferde sind bei namentlicher Meldung ohne Ein-
schluss des Reitrisikos bis zum vollendeten 3. Lebensjahr mitversichert

2. Mitversichert ist
 die persönliche gesetzliche Haftplicht
2.1 der Mitglieder des Vorstandes und der von ihnen beauftragten Ver-

einsmitglieder in dieser Eigenschaft;
2.2 sämtlicher übriger Mitglieder aus der Betätigung im  Interesse und für 

Zwecke des versicherten Vereins  bei Vereinsveranstaltungen;
2.3 sämtlicher übriger Angestellten und Arbeiter für Schäden, die sie in 

Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungsneh-
mer verursachen.

 Ausgeschlossen sind Haftplichtansprüche aus Personenschäden, 
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb 
des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 
Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrecht-
lichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Ange-
hörigen derselben Dienststelle zugefügt werden

2.4 der Verwendung von Böllern, Mörsern, Schallkanonen u. dgl.;
2.5 dem Abbrennen von Feuerwerken aller Art, wenn das Abbrennen polizei-

lich genehmigt  ist und durch einen berufsmäßigen Pyrotechniker erfolgt;
2.6 als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Um-

bauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer veran-
schlagten Bausumme von 50.000,00 EUR bei Reit- und Fahrvereinen 
von 100.000,00 EUR je Bauvorhaben.

2.7 aus Sachschäden durch häusliche Abwässer nach folgender Beson-
deren Bedingung:

 Eingeschlossen sind – in teilweiser Abweichung von Ziffer 7.14 AHB 
– Haftplichtansprüche wegen Schäden durch Abwässer, soweit es 
sich nicht handelt um
– Abwässer aus Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers,
– Einbringen oder Einleiten von Abwässern – direkt oder indirekt – 

in ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch 
den Versicherungsnehmer,

– Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instand-
haltung oder Wartung von Abwasseranlagen oder Teilen, die 
ersichtlich für Abwasseranlagen bestimmt sind.

 Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungslei-
tungen durch Verschmutzungen oder Verstopfungen.

 Ausgeschlossen sind Haftplichtansprüche wegen Schäden 
aus Besitz und Verwendung von Tankanlagen zur Lagerung von 
Treibstoffen und Heizöl über 10.000 l Fassungsvermögen. Wei-
tergehender Versicherungsschutz ist besonders zu beantragen.

2.8 Mitversichert sind Ansprüche von Vereinsmitgliedern, auch Vor-
standsmitgliedern gegen den Verein.

2.9 Mitversichert sind nicht selbstfahrende Geräte und Maschinen sowie 
nicht zulassungsplichtige Anhänger, Zugmaschinen und Raupen-
schlepper mit nicht mehr als 20 km Stundenhöchstgeschwindigkeit 
sowie Maschinen oder Kraftfahrzeuge als stationäre Kraftquellen, 
soweit diese den Zwecken des versicherten Betriebes dienen, auch 
wenn sie gelegentlich verliehen (d. h. unentgeltlich überlassen) 
werden; bei kleinen nicht selbstfahrenden Geräten und Maschinen 
(Sämaschinen, Kartoffelkulturgeräte, Düngerstreuer, Kleereiber, Gras- 
und Getreidemäher, Schrotmühlen, Futter- und Häckselschneidema-
schinen, Rübenschneider, Saatgutreinigungs- und Beizapparate) 
auch zur Lohnarbeit oder bei Vermietung und Verwendung in einem 
gewerblichen Nebenbetrieb, nicht jedoch in einem landwirtschaft-
lichen Lohnmaschinenbetrieb oder einer landwirtschaftlichen Maschi-
nengenossenschaft; selbstfahrende Mähdrescher mit nicht mehr als 
20 km/h sind nur für Zwecke des versicherten Betriebs mitversichert.

 Zu Ziff. 2.9
 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bau-

art und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrich-
tungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen 
oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundes-
minister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören.

 Der Versicherer ist von der Verplichtung zur Leistung frei, wenn der 
Fahrer eines Kfz beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen 
Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat.

 Die Verplichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungs-
nehmer, dem Halter oder Eigentümer bestehen, wenn dieser das 
Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fahrer ohne Ver-
schulden annehmen durfte oder wenn ein unberechtigter Fahrer das 
Fahrzeug geführt hat.

2.10 Mitversichert sind Gewahrsamschäden nach folgender Besonderen 
Bedingung:

2.101 (1) Der Versicherungsschutz für Gewahrsamschäden wird abwei-
chend von den Ausschlussbestimmungen der Ziff. 7.7 AHB im 
folgenden Umfang gewährt:

(2) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche 
Haftplicht des Versicherungsnehmers für Beschädigung und 
Abhandenkommen von fremden beweglichen Sachen – auch 
Zugmaschinen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, jedoch 
nicht Kraftfahrzeugen anderer Art –, die der Versicherungsneh-
mer gemietet, gepachtet, geliehen hat oder die Gegenstand 
eines besonderen Verwahrungsvertrages sind, unter der Voraus-
setzung, dass der Versicherungsnehmer für das Schadenereignis 
keinen Versicherungsschutz aus einer evtl. bestehenden Kraft-
fahrthaftplichtversicherung beanspruchen kann.

2.102 Der Versicherungsschutz ist davon abhängig, dass der Versicherungs-
nehmer die Sachen nur kurzfristig, längstens einen Monat, zum Ge-
brauch im eigenen land-/forstwirtschaftlichen Betrieb, im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe oder des überbetrieblichen Maschineneinsatzes 
in Gewahrsam hat. Das Risiko der hiermit in unmittelbarem Zusam-
menhang stehenden Beförderung, auch mit Kraftfahrzeugen aller Art, 
ist eingeschlossen.

2.103 (1) Während des Fahrbetriebes beschränkt sich der Versicherungs-
schutz für Schäden an den benutzten fremden Zugmaschinen, 
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und mit Kraftfahrzeugen aller 
Art verbundenen Anhängern und Arbeitsgeräten auf solche Schä-
den, die auf ein Unfallereignis, auf Brand oder Explosion zu-
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2 Kurzfristige Risiken

1. Ausstellungen, Festveranstaltungen, Sportveranstaltungen
1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftplicht als Veranstalter und die per-

sönliche gesetzliche Haftplicht der mit der Durchführung (Leitung, 
Überwachung usw.) beauftragten Organe in dieser Eigenschaft. 

2 Mitversichert ist
2.1 bei Reitfesten, Reitturnieren ländlicher Art, Pferdeleistungsschauen die 

gesetzliche Haftplicht
2.11 aus Vor- und Nacharbeiten bis zu 2 Tagen;
2.12 der zur Überwachung und zum Ordnungsdienst während der Veran-

staltungen eingesetzten Personen
 und – falls besonders vereinbart –
2.2 die persönliche gesetzliche Haftplicht der mitwirkenden Personen.
 Mitwirkende Personen sind alle Personen, die bei der Veranstaltung 

in irgendeiner Weise aktiv mitwirken (z. B. als Artisten, Turner, Sän-
ger, Schützen, Musiker usw.).

2.3 die gesetzliche Haftplicht aus
2.31 der Verwendung von Böllern, Mörsern, Schallkanonen u. dgl.;
2.32 dem Abbrennen von Feuerwerken aller Art, wenn das Abbrennen polizei-

lich genehmigt ist und durch einen berufsmäßigen Pyrotechniker erfolgt.
2.4 Schäden an für die Veranstaltung vom Veranstalter geliehenen Zel-

ten, Zapfanlagen und Hüpfburgen (Selbstbeteiligung 10 %, mind. 
150,00 EUR)

2.5 Schäden an Mietbegrünung
2.6 Mitversichert ist die gesetzliche Haftplicht aus dem Abhanden-

kommen von fremden Schlüsseln, die dem Versicherungsnehmer 
übergeben wurden. Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der De-
ckungssumme für Sachschäden je Schadenereignis 15.000,00  EUR 
begrenzt auf 30.000,00 EUR für alle Fälle eines Versicherungsjahres. 

3 Nicht versichert ist die Haftplicht
3.1 aus Beschädigung und Abhandenkommen der ausgestellten Tiere 

und Sachen sowie der Ausstellungstände und -einrichtungen;
3.2 der Aussteller und ihrer auf der Ausstellung tätigen Betriebsangehö-

rigen untereinander;
3.3 aus Halten oder Besitz, ferner aus Anlass von Inbetriebsetzen oder 

Lenken von Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen, gleichgültig, durch 
wen, aus welchem Anlass oder zu welchem Zweck das Inbetriebset-
zen oder Lenken erfolgt.

3.4 aus Gewahrsamschäden wie z. B. die Haftplicht wegen Beschä-
digung und Abhandenkommens der Tiere (einschl. Zaum- und Sat-
telzeug), der Transportbehältnisse und sonstigen Fahrzeuge der 
Tierhalter während der Veranstaltungsdauer;

3.5 aus Schäden der aktiv an den Reitveranstaltungen und Vorführungen 
teilnehmenden Personen und Tiere (einschl. Zaum- und Sattelzeug) 
sowie an Fahrzeugen jeder Art, einschl. der Vorbereitungen dazu.

3.6 die persönliche Haftplicht
3.61 von selbstständigen Unternehmen und deren Beschäftigten,
3.62 von Besuchern.
 Besucher sind alle Personen, die bei der Veranstaltung anwesend 

sind, ohne selbst aktiv an einem Programm mitzuwirken (z. B. Teilneh-
mer an Tanzveranstaltungen, Bällen usw.).

 Außerdem bei:
3.7 Pferderennen, Hubertusjagden, Schlittenrennen, Skijöring
 die Haftplicht aus Beschädigung der mitwirkenden Pferde (einschl. 

Geschirr, Zaum- und Sattelzeug) und Wagen sowie die Haftplicht 
als Halter von Pferden und die aus Unfällen der teilnehmenden Reiter 
und Fahrer.

3.8 Seifenkistenrennen
 die Haftplicht aus Beschädigung der teilnehmenden Fahrzeuge so-

wie der Teilnehmer untereinander.
3.9 Wasserfesten, Ruder- und Segelregatten
 die Haftplicht aus Beschädigung der Wasserfahrzeuge sowie die 

Haftplicht gegenüber den Fahrzeuginsassen.
3.10 Festumzügen, Aufmärschen usw.
 die Haftplicht aus Beschädigung der mitgeführten Pferde (einschließ-

lich Geschirr, Zaum- und Sattelzeug), Wagen und Kraftfahrzeuge 
sowie die Haftplicht als Halter von Pferden, Halter oder Lenker von 
Kraftfahrzeugen und die aus der Verletzung der Reiter und Fahrer.

rückzuführen sind. (Unfallschäden im Sinne dieser Bestimmungen 
sind solche Schäden, die auf ein unmittelbar von außen her 
plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis zurück-
zuführen sind.)

(2) Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden sind keine Unfallschä-
den. (Bremsschäden im Sinne dieser Bestimmung sind nur solche 
Schäden, die unmittelbar durch den Bremsvorgang entstehen. 
Betriebsschäden im Sinne dieser Anschlussklausel sind alle Schä-
den, die durch falsche Bedienung unmittelbar an den fremden 
Zugmaschinen, Anhängern, selbstfahrenden Arbeitsgeräten und 
mit Kraftfahrzeugen verbundenen Arbeitsmaschinen entstanden 
sind. Reine Bruchschäden sind im Gegensatz zu einem Gewalt-
bruch solche Schäden, bei denen es sich um einen Ermüdungs-
bruch – Dauerbruch – handelt.)

(3) Beschädigungen, die bei Feld- und ähnlichen Arbeiten durch 
die Bodenbearbeitung, insbesondere durch Steine oder sonstige 
Gegenstände auf oder im Boden, entstehen, gelten als von der 
Versicherung ausgeschlossene Betriebsschäden.

(4) Werden durch Brems-, Betriebs- und Bruchschäden Unfälle im 
Sinne von § 3 (1) ausgelöst, so bleiben die Brems-, Betriebs- und 
reinen Bruchschäden auch in diesen Fällen von der Versicherung 
ausgeschlossen, während die Unfall-(Folge-)Schäden gedeckt sind.

2.104 Die Deckungssumme wird auf 5.000,- EUR je Schadenereignis, beim 
Abhandenkommen von Sachen (auch Tieren) auf 500,- EUR je Scha-
denereignis begrenzt.

2.105 (1) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftplichtansprü-
che wegen Schäden:
a) die im Verschütten oder Abhandenkommen der zur Beförde-

rung übernommenen Milch sowie im Abhandenkommen und 
in der Beschädigung der fremden Milchkannen bestehen,

b) am Inventar gepachteter Betriebe,
c) an Gegenständen, die im Miteigentum des Versicherungs-

nehmers stehen.
(2) Über den Sachschaden hinausgehende Schadenersatzansprü-

che, insbesondere für Nutzungsverlust, ferner für zufälligen Un-
tergang und zufällige Verschlechterung der Sache, sowie die 
Erfüllung von Verträgen sind nicht Gegenstand der Versicherung.

3. Nicht versichert ist,
 sofern nicht ausdrücklich eine gegenteilige Vereinbarung getroffen 

ist, die Haftplicht
3.1 aus anderem als dem nach Ziff. 1.2 eingeschlossenen Haus- und 

Grundbesitz;
3.2 aus Veranstaltungen, die über den Rahmen gewöhnlicher Vereins-

veranstaltungen hinausgehen (z. B. Gau- und Bundesfeste, Ausstel-
lungen, Luftfahrtveranstaltungen, Schützenfeste, Umzüge);

3.3 als Tierhalter;
3.4 aus Halten oder Besitz, ferner aus Anlass von Inbetriebsetzen oder 

Lenken von Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen, gleichgültig, durch 
wen, aus welchem Anlass oder zu welchem Zweck das Inbetriebset-
zen oder Lenken erfolgt;

3.5 aus Betrieben aller Art (z. B. Gaststättenbetrieb im Vereinskasino in 
eigener Regie, Badeanstalten);

3.6 aus der Ausübung des Berufes von Vereinsmitgliedern, auch wenn 
diese im Auftrag oder im Interesse des Vereins erfolgte.

4. Mitversichert ist die gesetzliche Haftplicht aus Schäden bei vorü-
bergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr nach folgender 
Besonderen Bedingung:

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – auch die gesetz-
liche Haftplicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen.

 Ausgeschlossen bleiben Versicherungsfälle, die in USA/US-Territo-
rien und Kanada geltend gemacht werden sowie Entschädigungen 
mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftplicht aus der vorübergehenden 
Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland ge-
legenen Wohnungen und Häusern.

 Die Leistung des Versicherungsnehmers und des Versicherers erfolgt 
ausschließlich in Euro. Die Verplichtung des Versicherers gilt mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, an dem der Gegenwert (laut Umrechnungsta-
belle) an eine Außenhandelsbank abgeführt ist.
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I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Die im Jahre 1873 als bäuerliche Einrichtung gegründete Gesell-
schaft führt den Namen Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesell-
schaft a.G.

  Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Uelzen. Das Geschäftsgebiet er-
streckt sich auf das In- und Ausland.

  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Zweck der Gesellschaft ist 
es, den in § 2 näher bezeichneten Versicherungsschutz nach Maß-
gabe der Versicherungsbedingungen zu gewähren.

§ 2 Die Gesellschaft betreibt 

A. Als Mitgliederversicherung die 
 1. Tierlebensversicherung
 2. Transport-Ausstellungsversicherung
  3. Weidetier- einschließlich Diebstahlversicherung
 4. Trächtigkeitsversicherung
 5. Kastrations- und Operationsversicherung
 6. Zuchtuntauglichkeits- und Rücknahmegarantieversicherung
 7. Tierseuchen-Betriebsunterbrechungsversicherung
 8. Tierkrankenversicherung
 9. Schlachttierversicherung
 10. Allgemeine Haftpfl ichtversicherung
 11. Unfallversicherung
 12. Verbundene Hausratversicherung
 13. Glasversicherung
 14. Rechtsschutzversicherung
 15. Feuer-Landwirtschaft/Industrie/Sonstige
 16. Leitungswasser
 17. Sturm
 18. Einbruchdiebstahl/Beraubung
 19. Betriebsunterbrechnungsversicherung für Feuer, 
  Leitungswasser, Sturm und Einbruchdiebstahl
 20. Verbundene Wohngebäude
 21. Glasbruch
 22. Bauleistung

B. Ferner betreibt die Gesellschaft die Rückversicherung.

§ 3 Alle öffentlichen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im 
Bundesanzeiger bzw. in dem jeweils an seine Stelle tretenden amtli-
chen Verkündungsblatt.

II.  Mitgliedschaft

§ 4 Mitglied wird jeder, der mit der Gesellschaft einen Versicherungsver-
trag abschließt oder in einen bereits bestehenden Vertrag eintritt. 

§ 5 Die Mitgliedschaft endet mit dem Erlöschen des Versicherungsvertra-
ges. Geht der versicherte Tierbestand auf einen anderen über, so 
tritt der Erwerber resp. Nachfolger in die Rechte und Pfl ichten seines 
Vorgängers ein, soweit nicht eine wirksame Kündigung des Vertrags-
verhältnisses gemäß den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
erfolgt ist. 

  Mit Beendigung der Mitgliedschaft verlieren die ausscheidenden Mit-
glieder alle auf der Mitgliedschaft beruhenden Rechte, sie bleiben je-
doch verpfl ichtet, den auf sie gemäß § 23 entfallenden Nachschuss 
für das Geschäftsjahr zu zahlen, in dem sie der Gesellschaft noch 
angehört haben, auch wenn dieser Nachschuss erst nach ihrem Aus-
scheiden ausgeschrieben wird. 

  Die Gesellschaft kann durch Abschluss eines Rückversicherungsver-
trages mit anderen Gesellschaften ihren Mitgliedern die Möglichkeit 
geben, durch Zahlung eines Zuschlages zu den Vorbeiträgen sich 
gegen die Entrichtung von Nachschüssen ganz oder zum Teil zu ver-
sichern.

III. Organe

§ 6 Die Organe der Gesellschaft sind:

  A) der Vorstand,
  B) der Aufsichtsrat,
  C) die Mitgliedervertreterversammlung.

A) Vorstand

§ 7 Der Vorstand besteht aus mehreren Personen, die vom Aufsichtsrat für 
die Dauer von höchstens 5 Jahren bestellt werden.

  Der Aufsichtsrat ernennt ein Mitglied zum Vorsitzenden des Vorstan-
des, dessen Stimme bei gemeinsamen Beschlüssen des Vorstandes 
im Falle der Stimmengleichheit den Ausschlag gibt.

§ 8 Der Vorstand leitet die Gesellschaft nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen, der Satzung und der vom Aufsichtsrat zu genehmi-
genden Geschäftsordnung.

  In den folgenden Fällen hat der Vorstand die Genehmigung des Auf-
sichtsrates einzuholen:

 a) zum Erwerb, zu dinglicher Belastung und zur Veräußerung von 
Grundeigentum der Gesellschaft,

 b) zur Löschung von Hypotheken und Grundschulden der Gesellschaft,
 c) zur Aufnahme von Darlehen,
 d) zur Eingehung von Wechselverbindlichkeiten,
 e) zur Festsetzung der zu zahlenden Nachschüsse.

§ 9 Die Gesellschaft wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 
Vorstand vertreten. Für verpfl ichtende Erklärungen ist die gemein-
schaftliche Unterschrift von 2 Vorstandsmitgliedern oder eines Vor-
standsmitgliedes und eines Prokuristen erforderlich.

B) Aufsichtsrat

§  10 Der Aufsichtsrat besteht aus 6 von der Mitgliedervertreterversamm-
lung gewählten Personen. Die Wahl erfolgt für einen Zeitraum, der 
bis zur Beendigung der Mitgliedervertreterversammlung dauert, die 
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl be-
schließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, nicht 
mitgerechnet. 

  Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheiden-
den Mitgliedes gewählt, so gilt sein Amt für den Rest der Amtsdauer 
des ausscheidenden Mitgliedes.

  Alle zwei Jahre nach Beendigung der ordentlichen Mitgliedervertre-
terversammlung scheidet die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrates 
aus. Die Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied kann vor Ablauf der 
Wahlzeit von der Mitgliedervertreterversammlung widerrufen wer-
den. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel 
der abgegebenen Stimmen umfasst. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates 
kann, sofern nicht ein wichtiger Grund zur fristlosen Niederlegung 
des Amtes berechtigt, sein Amt unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 3 Monaten durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand 
niederlegen.

  Mitglieder scheiden aus dem Aufsichtsrat aus, wenn sie das 
70. Lebensjahr vollendet haben. Als Zeitpunkt des Ausscheidens gilt 
die nächstfolgende Mitgliedervertreterversammlung.

§ 11 Der Aufsichtsrat wählt in seiner ersten Sitzung nach Beendigung der 
ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung einen Vorsitzenden und 
einen Stellvertreter. Scheiden während ihrer Amtsdauer der Vorsitzer 
des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter aus ihrem Amt aus, so hat 
der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. Die Einbe-
rufung zu den Sitzungen des Aufsichtsrates erfolgt durch den Vorsit-
zer, im Behinderungsfalle durch seinen Stellvertreter. Die Einberufung 
kann schriftlich, fernmündlich oder telegrafi sch erfolgen.

Satzung
der Uelzener Allgemeine
Versicherungs-Gesellschaft a.G.
(gültig ab: 23.08.2007)
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des Aufsichtsrates. Übernimmt kein Mitglied des Aufsichtsrates den 
Vorsitz, so wählt die Mitgliedervertreterversammlung unter Leitung 
eines Vorstandsmitgliedes den Vorsitzenden.

  Beschlüsse werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst, soweit 
sich aus dem Gesetz oder dieser Satzung nichts anderes ergibt. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

  Zu Beschlüssen, welche die Ausdehnung oder Einschränkung der Ge-
sellschaftstätigkeit, die Änderung der Satzung sowie den Widerruf 
der Bestellung zum Mitglied des Aufsichtsrates und die Aufl ösung der 
Gesellschaft betreffen, ist eine Mehrheit von drei Viertel der in der 
Mitgliedervertreterversammlung abgegebenen Stimmen erforderlich.

  Soweit Wahlen stattfi nden, werden diese durch Stimmzettel vollzo-
gen, sofern nicht sämtliche Teilnehmer an der Mitgliedervertreter-
versammlung sich über ein anderes Abstimmungsverfahren einigen. 
Erhält bei einer Wahl niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen, so werden diejenigen beiden Personen, welche 
die meisten Stimmen erhalten haben, zur engeren Wahl gestellt. Bei 
der engeren Wahl entscheidet einfache Stimmenmehrheit, bei Stim-
mengleichheit das vom Vorsitzenden zu ziehende Los.

IV. Rücklagen und Rückstellungen

§ 21 1. Zur Deckung von Verlusten wird eine Verlustrücklage in Höhe von 
mindestens 20 % der Beiträge für eigene Rechnung gebildet.

  Bemessungsmaßstab für die Mindesthöhe der Verlustrücklage sind 
die Beiträge gemäß Absatz 1 aus dem Durchschnitt der letzten 3 
Geschäftsjahre.

 2. Vor Erreichung der Mindesthöhe beträgt die jährliche Zuführung 
mindestens 50 % des noch nicht um Aufwendung für Beitragsrück-
erstattung gekürzten Jahresüberschusses.

 3. Neben der gesetzlichen Rücklage kann eine freie Rücklage gebil-
det werden. Zuführungen zur freien Rücklage können vorgenom-
men werden, wenn die Verlustrücklage ihre Mindesthöhe erreicht 
oder wiedererreicht hat.

§ 22 Zum Ausgleich des schwankenden Jahresbedarfs wird eine Schwan-
kungsrückstellung gebildet. Zuführungen und Entnahmen regeln sich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen und den Anordnungen der Auf-
sichtsbehörde.

V. Deckung der Ausgaben und Verwendung der Überschüsse

§ 23 Die Mittel zur Deckung der Ausgaben bestehen in:
 1. den Beiträgen
 2. dem Ertrag von Kapitalanlagen und sonstigen Einnahmen,
 3. den Rücklagen und Rückstellungen gemäß §§ 21 und 22, wobei die 

gesetzliche Verlustrücklage in einem Jahr nur bis zu einem Drittel ihres 
Bestandes in Anspruch genommen werden darf.

 4. den etwaigen Nachschusszahlungen.
  Reichen in einem Jahr die Mittel von 1. bis 3. nicht aus, so wird 

der Fehlbetrag durch Nachschüsse gedeckt, zu deren Entrichtung 
sämtliche Mitglieder nach Verhältnis der für das letzte Geschäftsjahr 
gezahlten Beiträge verpfl ichtet sind. Zum Nachschuss haben auch 
die im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder bei-
zutragen. Die Beitragspfl icht dieser Mitglieder sowie der im Laufe 
des Geschäftsjahres eingetretenen Mitglieder bemisst sich nach dem 
Verhältnis der Zeitdauer der Mitgliedschaft innerhalb des Geschäfts-
jahres, wobei angefangene Monate als voll gerechnet werden.

  Ist im Laufe des Geschäftsjahres eine Erhöhung oder Herabsetzung 
des Vorbeitrages eingetreten, so ist der höhere Beitrag der Nach-
schussberechnung zugrunde zu legen. Die Nachschüsse werden 
nach Zustimmung des Aufsichtsrates zur Festsetzung von dem Vor-
stand ausgeschrieben und eingezogen.

§ 24 Der nach Vornahme der Abschreibungen und Wertberichtigungen 
sowie nach Bildung der Rücklagen und Rückstellungen verbleibende 
Überschuss ist in voller Höhe der Rückstellung für Beitragsrückerstat-
tung zuzuweisen. Diese Rückstellung ist ausschließlich für Beitrags-
rückerstattungen zu verwenden.

  Mitglieder, deren Versicherungsverhältnis im letzten Geschäftsjahr nicht 
schadenfrei verlaufen ist, sowie im Laufe des Geschäftsjahres beigetre-
tene oder ausgeschiedene Mitglieder, sind von der Beitragsrückerstat-
tung ausgeschlossen.

  Mitglieder, deren Vertragsverhältnis mehrere Jahre schadenfrei ver-
laufen ist, können eine höhere Beitragsrückerstattung erhalten.

  Eine Sitzung muss binnen zwei Wochen stattfi nden, wenn dies von 
zwei Mitgliedern des Aufsichtsrates oder vom Vorstand unter Angabe 
der Gründe beantragt wird. Im Falle der Abwesenheit des Vorsitzers 
und seines Stellvertreters übernimmt das der Amtsdauer nach älteste 
Mitglied den Vorsitz. Bei gleichem Amtsalter entscheidet das höhere 
Lebensalter.

§ 12 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, sobald die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der 
Sitzung. Schriftliche oder telegrafi sche Abstimmungen sind zulässig, 
wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht.

  Über die Sitzungen werden Niederschriften gefertigt, welche die Be-
schlüsse enthalten müssen und von allen anwesenden Aufsichtsratsmit-
gliedern zu unterschreiben sind.

§ 13 Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für ihre Tätigkeit ihre Ausla-
gen (Reise- und Tagegeld) erstattet und eine angemessene Entschädi-
gung für Zeitversäumnis, die von der Mitgliedervertreterversammlung 
festzusetzen ist, bis maximal 0,3 % vom Beitrag im selbst abgeschlos-
senen Geschäft.

§ 14 Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen zu überwachen und den Jahresabschluss sowie 
den Geschäftsbericht zu prüfen. Er bestimmt jedes Jahr vor Ablauf des 
Geschäftsjahres den Wirtschaftsprüfer. Der Aufsichtsrat kann auf Vor-
schlag des Vorstandes Beiräte einrichten. Die Aufsichtsratsmitglieder 
können ihre Obliegenheiten nicht durch andere Personen ausüben 
lassen.

C) Mitgliedervertreterversammlung

§ 15 Die Mitgliedervertreterversammlung ist die oberste Vertretung der Ge-
sellschaft im Sinne des § 29 des Versicherungsaufsichtsgesetzes.

§ 16 Die Mitgliedervertreterversammlung wird durch den Vorstand einberu-
fen. Sie tagt am Sitz der Gesellschaft. Die ordentliche Mitgliederver-
treterversammlung fi ndet jährlich spätestens im August statt.

  Eine außerordentliche Mitgliedervertreterversammlung ist vom Vor-
stand einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins dies erfordert.

§ 17 Die Mitgliedervertreterversammlung besteht aus 18 Mitgliedervertre-
tern.

  Mitgliedervertreter kann nur ein volljähriges, im Besitz der bürger-
lichen Ehrenrechte befi ndliches Mitglied der Gesellschaft sein, das 
zum Zeitpunkt der Wahl nicht älter als 65 Jahre ist.

  Die Mitgliedervertreter werden von der Mitgliedervertreterversamm-
lung auf 4 Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein 
Mitgliedervertreter innerhalb einer Wahlperiode aus, so erfolgt eine 
entsprechende Zuwahl durch die Mitgliedervertreterversammlung.

  Für jede Wahl unterbreitet der Aufsichtsrat in Abstimmung mit dem 
Vorstand der Mitgliedervertreterversammlung einen Vorschlag.

  Die Mitglieder können bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres Vor-
schläge für die im nächsten Jahr anstehende Wahl zur Mitgliederver-
tretung schriftlich einbringen. Die Vorschläge müssen von mindestens 
200 Mitgliedern unterzeichnet sein.

§ 18 Das Amt eines Mitgliedervertreters ist ein Ehrenamt und erlischt vor 
Ablauf der ordentlichen Amtszeit

 – durch Wegfall der Mitgliedschaft
 – durch Eröffnung des Konkursverfahrens über sein Vermögen
 – durch Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte
 – durch Abwahl seitens der Mitgliedervertreterversammlung mit zwei 

Drittel Mehrheit der anwesenden Mitgliedervertreter.

§ 19 Der Beschlussfassung der Mitgliedervertreterversammlung bedürfen:
 1. die Wahl und Abberufung der Mitgliedervertreter;
 2. die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates, soweit sie nicht nach 

dem Betriebsverfassungsgesetz zu wählen sind;
 3. Verteilung des Überschusses;
 4. Feststellung des Jahresabschlusses, wenn Vorstand und Aufsichtsrat 

sich für die Feststellung durch die Mitgliedervertreterversammlung 
entschieden haben oder der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht 
billigt;

 5. die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates;
 6. Satzungsänderungen;
 7. die Aufl ösung der Gesellschaft.

§ 20 Den Vorsitz in der Mitgliedervertreterversammlung führt der Vorsit-
zende des Aufsichtsrates, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter oder, 
falls auch dieser verhindert ist, das an Lebensjahren älteste Mitglied 
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VI. Vermögensanlage

§ 25 Die Anlage des Vermögens erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften 
und den von der Aufsichtsbehörde aufgestellten Grundsätzen.

VII. Änderung von Geschäftsplan, Allgemeine Versicherungsbedin-
gungen und Beiträgen

§ 26 1. Die Satzung kann nur durch Beschluss der Mitgliedervertreterver-
sammlung geändert werden. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit 
von drei Viertel der abgegebenen Stimmen.

  2. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates All-
gemeine Versicherungsbedingungen einzuführen oder zu ändern.

  3. Die nachstehenden Bestimmungen der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen können auch mit Wirkung für bestehende Versiche-
rungsverhältnisse geändert werden:

Entschädigungen
Die Höhe der Entschädigungen kann mit Wirkung ab Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres geändert werden. Bei Herabsetzung der Entschädigung 
darf diese den zum Zeitpunkt der Neuverträge geltenden Entschädigungssatz 
nicht unterschreiten. Setzt der Versicherer die Entschädigung herab, kann der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung des 
Versicherers, frühestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Herabset-
zung, das Versicherungsverhältnis kündigen.

4. Versicherungsbeitrag 
Der Beitrag kann mit Wirkung ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres ge-
ändert werden. Bei Erhöhung des Beitrages darf dieser den zum Zeitpunkt der 

Erhöhung für Neuverträge geltenden Beitragssatz nicht übersteigen. Erhöht der 
Versicherer das Entgelt, ohne dass sich der Umfang der Versicherung ändert, 
so kann der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Mitteilung des Versicherers, frühestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Erhöhung, das Versicherungsverhältnis kündigen. 

VIII. Aufl ösung

§ 27 Abgesehen von den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen kann die 
Aufl ösung der Gesellschaft nur erfolgen auf Antrag:

  1.  des Vorstandes oder des Aufsichtsrates,   
   oder  
  2.  von mindestens einem Zehntel der Mitglieder, die mit mindes-

tens dem zehnten Teil der nach dem letzten Geschäftsbericht vorhan-
denen gesamten Versicherungssumme in der Mitgliederversicherung 
bei der Gesellschaft versichert sind.

  Beschlüsse über die Aufl ösung der Gesellschaft müssen in zwei Mit-
gliedervertreterversammlungen gefasst werden, die mindestens vier 
Wochen auseinanderliegen. Erforderlich ist es in jeder Mitglieder-
vertreterversammlung eine Stimmenmehrheit von drei Viertel der er-
schienenen Mitglieder. Die Aufl ösung bedarf der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde.

  Über die Verwendung des bei der Abwicklung etwa vorhandenen 
Vermögens beschließen die beiden Mitgliedervertreterversammlun-
gen. Im übrigen gelten für die Aufl ösung und Abwicklung die gesetz-
lichen Bestimmungen.
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